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ZWECKVERBAND HOLZKNECHTMUSEUM RUHPOL-
DING

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Holzknechtmu-
seum Ruhpolding für das Haushaltsjahr 2016

I.

Aufgrund der §§ 12 und 13 der Verbandssatzung und  
Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung erlässt der Zweckverband Holzknechtmuseum 
Ruhpolding folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 347.400 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  23.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.
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Zweckvereinbarung zwischen dem Zweckverband 
Kommunale Verkehrssicherheit Oberland, Prof.-Max-
Lange-Platz 9, 83646 Bad Tölz, vertreten durch den 
Verbandsvorsitzenden Josef Janker und der Gemeinde 
Amerang, Landkreis Rosenheim, Wasserburger Stra-
ße 11, 83123 Amerang, vertreten durch den Ersten 
Bürgermeister August Voit

Gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) schließen die 
oben genannten Körperschaften folgende Zweckverein-
barung:

§ 1
Aufgabe

Die Gemeinde Amerang ist gemäß § 2 Abs. 3 der Verord-
nung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht 
(ZuVOWiG) neben den Dienststellen der Bayerischen Lan-
despolizei zuständig für die Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 

Dies betrifft die Verstöße, die im ruhenden Verkehr festge-
stellt werden, und Verstöße gegen die Vorschriften über 
die zulässige Geschwindigkeit von Fahrzeugen sowie die 
weitere Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 24 StVG (Bußgeldstelle).

§ 2
Übertragung der Aufgabe und hoheitlichen Befugnisse

(1) Die Gemeinde Amerang überträgt im Rahmen der 
Aufgaben der kommunalen Verkehrsüberwachung nach 

•	 § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verbandssatzung
 (= Verstöße im ruhenden Verkehr)

alle Aufgaben einschließlich der weiteren Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie alle hierfür not-
wendigen hoheitlichen Befugnisse auf den Zweckverband 
Kommunale Verkehrssicherheit Oberland.

(2) Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit 
Oberland führt diese Aufgabe nach Maßgabe der für die 
Landespolizei geltenden Vorschriften durch.

§ 3
Zusammenarbeit

(1) Die Einsatzzeiten, Einsatzorte und die näheren Einzel-
heiten der Durchführung der Verkehrsüberwachung werden 
zwischen den beteiligten Körperschaften in einvernehm-
licher Absprache festgelegt.

§ 4

Für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß § 13 der Verbands-
satzung eine Umlage in Höhe von 217.200 € festgesetzt.

Die Umlage beträgt für den Bezirk Oberbayern, den Land-
kreis Traunstein und die Gemeinde Ruhpolding je 72.400 €.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
40.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in 
Kraft.

Traunstein, 9. Juni 2016
Zweckverband Holzknechtmuseum Ruhpolding

Siegfried Walch
Landrat, Vorsitzender des Zweckverbandes

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes Holzknechtmuseum 
Ruhpolding, Rathausplatz 1, Zimmer 8 in 83324 Ruhpolding 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht-
nahme auf.
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(2) Die erforderliche Vereinbarung mit dem Polizeipräsidium 
Süd zur räumlichen und zeitlichen Abgrenzung der beider-
seitigen Tätigkeit bei der Durchführung der kommunalen 
Verkehrsüberwachung trifft die Gemeinde Amerang.

§ 4
Kostenregelung

Die Kostenregelung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 2 der 
Verbandssatzung vom 11. Januar 2007 in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 5
Dauer der Zweckvereinbarung, Kündigung

(1) Diese Vereinbarung gilt auf die Dauer von zwei Jahren.
Eine nochmalige Verlängerung der Zweckvereinbarung 
ist nicht möglich, da mit Ablauf dieser Zweckvereinbarung 
die Gesamtdauer von zwei Jahren einer Mitwirkung über 
eine Zweckvereinbarung ausgeschöpft ist (§ 6 Abs. 3 der 
Verbandssatzung).

(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tag nach der amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Bad Tölz, 6. April 2016
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland

Josef Janker
Verbandsvorsitzender

Amerang, 26. April 2016
Gemeinde Amerang

August Voit
Erster Bürgermeister 

Die Regierung von Oberbayern hat die vorstehende Zweck-
vereinbarung mit Schreiben vom 6. Juli 2016 gemäß Art. 12 
Abs. 2 KommZG genehmigt. Die Zweckvereinbarung wird 
hiermit gemäß Art. 13 Abs. 1 KommZG amtlich bekannt 
gemacht.
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